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Meldeportal

KLINISCHE 
LANDESREGISTERSTELLE

VERTRAUENSSTELLE

KRANKENKASSE

1  Die Meldenden übermitteln ihre Daten über das Meldeportal an das KRBW.

2  Die Vertrauensstelle prüft zunächst die personenbezogenen Daten auf Vollständigkeit 
 sowie Plausibilität und leitet diese pseudonymisiert an die Klinische Landesregister- 
 stelle weiter.

3  Die Klinische Landesregisterstelle prüft anhand der medizinischen Daten die 
 Vergütungsfähigkeit der Meldungen. Werden die Meldungen abgeschlossen, 
 werden automatisch entsprechende Vergütungskennzeichen gesetzt.

4  Die Vergütungskennzeichen zu den jeweiligen Meldungen werden an die 
 Vertrauensstelle übermittelt.

5  Für Meldungen, die aus Sicht des KRBW zu vergüten sind, fordert die 
 Vertrauensstelle die Gelder bei den Kostenträgern an.

6  Bereitstellung der Meldevergütung durch die Kostenträger nach ca. 6 Wochen.

7  Die Vertrauensstelle überweist daraufhin die jeweiligen Geldbeträge an die 
 Meldenden.
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